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Zulassung der Frauen als Richlerinnen im Kt. Genf

Am 6. Juli 1952 kommt im Kanton Genf ein Verfassungsartikel zur
Abstimmung, der es ermöglicht, dass auch Frauen als Richterinnen er-
nannt werden können. Das vorliegende Verfassungsgesetz lautet:

Article unique. — Il est ajouté à l'article 96 de la constitution
genevoise, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi

conçu :

„Les jurés sont pris parmi les citoyens suisses de l'un et l'autre
sexe, âgés de plus de vingt-cinq ans et de moins de soixante ans'

Frauenstimmrecht in Griechenland

Das griechische Parlament stimmte einem Gesetz zu, das den griechi-
sehen Frauen vom 21. Jahr ab das aktive und vom 25. Jahr ab das

passive Wahlrecht zuerkennt. fagblatt, 30. 5. 52.

Fest der Zürcher Frauenzentrale

Freitag und Samstag, den 27. und 28. Juni 1952, veranstaltet die

Zürcher Frauenzentrale im „Glockenhof in Zürich 1 ein Fest, für
welches Produktionen und Theateraufführungen für Gross und Klein so-

wie ein reichhaltiger Bazar und ein Restaurationsbetrieb vorgesehen sind.

Die Zürcher Frauenzentrale, welcher heute 78 Frauen- und Berufs-

vereine angeschlossen sind, wurde anfangs 1916 gegründet. Seither hat

sie sich unentwegt für das eingesetzt, was der Förderung und dem Wohl

von Frau, Familie und Oeffentlichkeit dient. In Kriegs- und Notzeiten

hat sie viele Hilfsaktionen für das In- und Ausland unternommen. Heute

steht unter ihrer Leitung die Mütterschule.

Zur Erfüllung ihrer vielseitigen Aufgaben sind erhebliche Mittel nö-

tig. Die Organisatorinnen dies „Festes der Zürcher I rauenzentrale hol-

fen daher auf einen auch materiell grossen Erfolg.

Es wird eine Kinderstube vorhanden sein. Vorverkauf für Billette

zu den Vorführungen ab Mitte Juni in der Zürcher Frauenzentrale, am

Schanzengraben 29. wo auch Programme bezogen werden können.
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